
An
Stadt Tengen
Wasserversorgung
Marktstraße 1
78250 Tengen

Dieser Antrag ist mit den Anlagen:
* Lageplan M 1:500 oder M 1:1000
* Kellergrundrissplan / Technikraum

in doppelter Ausfertigung einzureichen

Antrag für die               Herstellung eines Wasseranschlusses

Änderung eines Wasseranschlusses 

Erneuerung eines Wasseranschlusses

Aufgrund der § 13 der Wasserversorgungssatzung der Stadt Tengen stelle ich als 
Grundstückseigentümer bzw. als Bevollmächtigter
(Bauherr) Name *  
Straße, Hausnummer *   
PLZ, Ort *   
Telefon / eMail / Hdy. *   
einen Antrag auf Herstellung einer Anschlusswasserleitung zu meinem Grundstück.
FlSt.-Nr. 
Ortschaft
Straße, Hausnummer   

Wohnhaus Gewerbe / Halle öffentl. Einrichtung

Garten sonstiges  

Das Gebäude ist stöckig. Aus der Anschlussleitung soll Trinkwasser für Wohnungen
mit Bädern und  Aborten sowie   sonstigen Zapfstellen entnommen werden.

Die Länge der Hausanschlussleitung beträgt: * ca. Meter.
Die Inneninstallation der Haus- bzw. Verteilungsleitungen wird ausgeführt durch den eingetragenen

Vertragsinstallateur   
Straße, Hausnummer   
PLZ, Ort
Telefon / eMail  

       
- Die Hausanschlussleitung darf nicht überbaut werden!
- Bei einer überlangen Hausanschlussleitung muss ein Wasserzählerschacht / -schrank

       an der Grundstücksgrenze errichtet werden (u. a. wasserdichter- und frostsicher Schacht,
Unfallverhütungsvorschriften entsprechende Einstiegshilfe und außerhalb von Verkehrsflächen.)

- Ebenso stimme ich zu, dass meine persönlichen Daten zu Abrechnungszwecken von 
der Stadt Tengen genutzt werden.

- Maßnahme bei Nichtnutzung (über 1 Jahr) der Hausanschlussleitung:
→ Die Hausanschlussleitung muss von der Versorgungsleitung getrennt werden!
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Durch diesen Antrag verpflichte ich mich ausdrücklich zur Übernahme sämtlicher Kosten der 
Anschlussleitung.
Hiermit  beauftrage  ich  die  Stadt Tengen mit  der  Herstellung  eines  Wasser-Hausanschlusses  gemäß  den  oben  genannten 
Angaben. Ihre personenbezogenen Daten werden erhoben, um entsprechend Ihrem Antrag den Erstattungsanspruch für die endgültige 
Herstellung  des  Hausanschlusses  nach der Wasserversorgungssatzung  der Stadt Tengen  gegenüber  Ihnen als Anschlussnehmer 
geltend machen  zu  können. Rechtsgrundlage  der  Verarbeitung  ist  §  6  Abs. 1 Buchst. e)  DSGVO. Weitere  Infomationen  über  die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihrer Rechte als Betroffene/-r können Sie im Internet unter www.tengen.de unter 
Datenschutzerklärung abrufen.

Ort * 

Datum * 

Unterschrift * 
Rechtsverbindliche Unterschrift des Grundstückseingentümers bzw. des Bevollmächtigten

- Bitte achten Sie darauf, dass der Antrag vollständig und gut lesbar ausgefüllt ist, 
damit unnötige Verzögerungen und Rückfragen vermieden werden.

- Die Bearbeitungszeit nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen beträgt ca. 
8 Tage.

- Danach erhalten Sie von uns eine schriftliche Bestätigung für Ihrer Unterlagen.
- Ebenso stimme ich zu, dass meine persönlichen Daten zu Abrechnungszwecken 

von der Stadt Tengen genutzt werden.

Bauamt 0 77 36 / 9233-31, Wassermeister Herr Sauter  (172) 7402007, eMail: Wasser.ZVHR@gmx.de
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Standard Hausanschluss

Keller

Außenwand

Überdeckung 
mindestens 1,40 m
maximal 1,80 m

                     Wasserversorgungsleitung

Bodenplatte

Überdeckung 
mindestens 1,40 m

• 1. Absperrventil nach 
Mauerdurchführung !

• Zählerplatz im Raum der 
Mauerdurchführung max. 2,00 m 
vom 1. Absperrventil entfernt

Schutzrohr mind. DN 100
Bogen 6 x 15°

Wasserversorgungsleitung

Schutzrohr




